
  Anhang 5 

 

BETRIEBSORDNUNG 

(Stand: 20.12.2011) 

 

D as betretene Areal (Red B ull Ring) ist ein Veranstaltungsgelände m it Rennstrecke sow ie w eiteren, für die 

N utzung m it zw ei- oder vierrädrigen Fahrzeugen vorgesehenen Anlagen. Es w ird auf die besonderen, m it 

dem  M otorsport verbundenen G efahren,  bedingt durch das Verhalten und/oder m ögliche Fehler der 

Rennfahrer, anderer Besucher und/oder der eigenen Person, hingew iesen. 

 

1. D as B enützen des Red B ull Rings erfolgt auf eigene G efahr. Eltern haften für ihre Kinder. 

2. D as B etreten der B oxenstraße, des B oxengebäudes sow ie aller Sicherheitsbereiche ist für U nbefugte 

verboten. Ebenso ist es verboten, Zäune und versperrte Tore zu überklettern und/oder sonstige Absper-

rungen oder Abgrenzungen zu überschreiten. 

3. Auf säm tlichen Zufahrts- und Verbindungsw egen und im  Fahrerlager gilt für alle Fahrzeuge Schritt-

tem po. 

4. B esucher des Red B ull Rings haben den W eisungen des Sicherheitspersonals sow ie sonstiger O rd-

nungshüter Folge zu leisten. D urch Alkohol oder D rogen eingeschränkte Personen können des Areals 

des Red B ull Rings  verw iesen w erden. 

5. D er B esucher nim m t zur Kenntnis und ist einverstanden, dass Aufnahm en seiner Person in B ild oder 

Ton erstellt und ohne zeitliche, räum liche und inhaltliche B eschränkung in jedem  derzeit oder künftig 

bekannten M edium  (z.B . TV, Internet, D atenträger, Print) in beliebiger Form  und beliebig oft verw endet 

w erden dürfen. 

6. D as Parken ist nur an den dafür vorgesehenen und ausgew iesenen Flächen erlaubt. N icht rechtm äßig 

abgestellte Fahrzeuge w erden kostenpflichtig abgeschleppt. 

7. Auf dem  gesam ten Areal des Red B ull Rings, m it Ausnahm e der Rennstrecke, gilt die StVO . 

8. D er gesam te Red B ull Ring ist sauber zu halten. M üll m uss in die dafür vorgesehenen M ülltonnen ent-

sorgt w erden. Zur Verrichtung der N otdurft sind die dafür vorgesehenen Sanitäranlagen zu verw enden. 

9. Rauchen ist nur an den dafür ausgew iesenen Stellen erlaubt. 

10. Für H unde besteht am  gesam ten Areal des Red B ull Rings Leinen- und M aulkorbpflicht. 
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11. D as B etreten der Rennstrecke inkl. Servicew ege sow ie der B oxengasse ist ausnahm slos nur m it aus-

drücklicher G enehm igung der Projekt Spielberg G m bH  &  Co KG  gestattet. 

12. Altöl darf nur in die dafür vorgesehenen Altölbehälter  geschüttet w erden. 

13. D as Abschießen von Feuerw erkskörper ist am  Areal des Red B ull Rings verboten. 

14. Entw ertete Eintrittskarten sind ungültig. B ei Verlassen des Veranstaltungsareals verliert die Karte ihre 

G ültigkeit. Erneuter Zutritt zur Veranstaltung ist nur m it Kontrollkarte m öglich. 

15. Außerhalb der Zeiten 8.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 U hr ist es verboten Lärm  zu verursachen. D as B e-

fahren der Rennstrecke außerhalb dieser Zeiten ist nur m it ausdrücklicher, schriftlicher G enehm igung 

der Projekt Spielberg G m bH  &  Co KG  und nur m it zugelassenen Straßenfahrzeugen erlaubt. 

16. D ie N achruhe von 22.00 – 6.00 U hr ist einzuhalten. 

17. D as reparieren von Kraftfahrzeugen im  Zuschauerbereich oder auf Parkplätzen ist untersagt. Reparatu-

ren an Fahrzeugen im  Fahrerlager können nur dann durchgeführt w erden, w enn dafür gesorgt w ird, dass 

keine U m w eltverschm utzung durch austretende Flüssigkeiten entsteht und es zu keinen erhöhten 

Lärm beeinträchtigungen (insbesondere Störung der N achtruhe) kom m t. 

18. G rillen ist ausschließlich im  nördlichen Teil des Fahrerlagers erlaubt. 

19. D ie Rennstrecken gelten als  Einbahnen und W enden oder Rückw ärtsfahren ist verboten. 

20. Rennfahrzeuge dürfen nur auf der Rennstrecke und den vereinbarten Fahrerlagerflächen in B etrieb ge-

nom m en w erden. 

21. D as Verlegen von Kabel und Schläuchen ist ohne ausdrückliche G enehm igung der Projekt Spielberg 

G m bH  &  Co KG  nicht gestattet. 

22. D er Verkauf von Speisen, G etränken, Zubehör, Souvenirs, B ekleidung usw . ist auf dem  Areal des Red 

B ull Rings untersagt. D as Verteilen von W erbem aterialien jeglicher Art, w ie z.B . W erbedrucksachen, 

Prospekte, B roschüren, W arenproben, Papierfähnchen etc. bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zu-

stim m ung der Projekt Spielberg G m bH  &  Co KG  nicht gestattet. 

23. Für Schäden an der Anlage des Red B ull Rings haftet der Verursacher. Insbesondere sind das B ohren 

von Löchern und die B efestigung von M aterialien an allen G ebäuden (B oxengebäude, Fassaden, M au-

ern, Zäune, Absperrungen, B eleuchtungsanlagen, Kioske,  M asten und D ächer, und Außenanlagen 

strengstens untersagt. D as B em alen und B eschriften der Anlagen ist ebenfalls verboten. 


